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Veräußerungsgewinn des Hauptwohnsitzes oder selbst 

hergestellter Gebäude 

 

Seit 1. April 2012 kommt die „Herstellerbefreiung“ nicht zur Anwendung, 

wenn das selbst hergestellte Gebäude innerhalb der letzten zehn Jahre vor 

dem Verkauf der Erzielung von Einkünften (zB aus Vermietung) gedient 

hat. Allerdings könnte auch in solchen Fällen die Hauptwohnsitzbefreiung 

zu einer gänzlichen Steuerfreiheit führen. 

Von der Immobilienertragsteuer sind Einkünfte aus der Veräußerung von 

Eigenheimen und Eigentumswohnungen samt Grund und Boden ausge-

nommen, wenn sie dem Veräußerer  

 ab der Anschaffung bis zur Veräußerung für mindestens zwei Jahre als 

Hauptwohnsitz gedient haben und der Hauptwohnsitz aufgegeben 

wird oder  

 innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Veräußerung mindestens fünf 

Jahre durchgehend als Hauptwohnsitz gedient haben und der Haupt-

wohnsitz aufgegeben wird. 

Beispiel: Ein Ehepaar hat im Jahr 2007 ein Einfamilienhaus gekauft und es 

seit damals als Hauptwohnsitz bewohnt. Im Juni 2012 verkauft das Ehe-

paar das Gebäude. Immobilienertragsteuer fällt nicht an, weil die Haupt-

wohnsitzbefreiung zur Anwendung kommt.  

Verkauf des Grund- und Bodens steuerfrei? 

Die Herstellerbefreiung erfasst wie bisher nur die erstmalige Errichtung 

eines bezugsfertigen Gebäudes, sofern der Gebäudeerrichter auch das 

wesentliche Bau- und Finanzierungsrisiko getragen hat. Die Befreiung gilt 

nur für das selbst hergestellte Gebäude, nicht aber für den Grund und 

Boden auf dem das Haus steht. Falls die Hauptwohnsitzbefreiung und die 

Herstellerbefreiung zusammentreffen (weil der Hersteller des Gebäudes 

dort auch seinen Hauptwohnsitz gehabt hat), geht die Hauptwohnsitzbe-

freiung vor und es ist auch der Verkauf des Grund- und Bodens steuerfrei. 
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